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Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr

Unternehmerinnen und Unternehmer sind 
dann erfolgreich, wenn Sie Chancen erken-
nen können und gleichzeitig unnötige 
Risiken vermeiden.

Im vorliegenden BDO Newsletter stellen 
wir Chancen und Risiken bei der Archi-
vierung dar. Falls die Unterlagen nach 10 
Jahren vernichtet werden, können Chancen 
beispielsweise im Bereich der Immobili-
ensteuern nicht mehr wahrgenommen 
werden.

Eine Chance ist auch der Wechsel vom 
Nennwert- zum Kapitaleinlageprinzip. Falls 
eine Kapitaleinlage zwischen dem 1.1.1997 
und 31.12.2010 gebildet wurde, besteht 
ein unmittelbarer Handlungsbedarf bis 
spätestens 30 Tagen nach der Generalver-
sammlung 2012.

Im Sommer 2011 wurden die Schwellen-
werte zur Bestimmung der Revisionsart 
geändert. Was heisst dies nun für Unter-
nehmen, welche bisher einer ordentlichen 
Revision unterlagen?

Unter der Rubrik "News aus Bern" stellen 
wir die Auswirkungen der Gesetzesände-
rung auf den AHV-Beitrag Nichterwerbstä-
tiger per 1. Januar 2012 dar.

Ich wünsche Ihnen eine interessante 
Lektüre.

Freundliche Grüsse

Rudolf Vogt
Partner
Leiter RD Nordwest
VR-Präsident BDO AG

newsletter

Themen BDO Newsletter Dezember 2011

 ▶ 1 Archivierung von Geschäftsunterlagen

 ▶ 2 Handlungsbedarf beim Kapitaleinlageprinzip

 ▶  3 Anhebung der Schwellenwerte zur Bestimmung der Revisionsart

1	 Archivierung	von	geschäftsunterlAgen

Es gibt im Geschäftsleben spannende und es gibt wichtige Themen. Die Beleg-Aufbewah-
rung und -Archivierung ist wohl vor allem wichtig − aber beileibe nicht sehr spannend. Viel-
leicht passieren gerade deshalb selbst bei gut organisierten Unternehmungen gravierende 
Fehler.

Bei KMU werden die Dokumente in der Regel in Papierform aufbewahrt. Zunehmend gehen 
aber auch KMU dazu über, Unterlagen elektronisch aufzubewahren. So werden etwa die 
Kontenblätter und Journale nicht mehr ausgedruckt „da man diese ja jederzeit aus der EDV 
ausdrucken kann“. Ist diese Praxis haltbar? Was muss archiviert werden? In welcher Form? 
Und wie lange? Diese Fragen versuchen wir  zu beantworten.

News aus Bern - Seite  10

neue	Ahv-beiträge	nichterwerbstätiger	per	1.1.2012
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1	 Archivierung von Geschäftsunterlagen

Gesetzliche Bestimmungen

Aufbewahrungspflichtig bei buchführungs-
pflichtigen Unternehmungen sind diejeni-
gen Bücher, die nach Art und Umfang des 
Geschäfts nötig sind, um die Vermögenslage 
des Geschäfts und die mit dem Geschäfts-
betrieb zusammenhängenden Schuld- und 
Forderungsverhältnisse, sowie die Ergebnisse 
der einzelnen Geschäftsjahre festzustellen 
(Art. 957 Abs. 1 OR). Es handelt sich dabei im 
Wesentlichen um Bilanzen, Erfolgsrechnungen, 
Inventare, Buchhaltungsunterlagen und Belege 
dazu (vgl. Fenster weiter unten). 

Die Bücher können schriftlich, also in Pa-
pierform, elektronisch oder in vergleichbarer 
Weise (z.B. Bildträger) geführt und aufbewahrt 
werden. Wesentlich dabei ist, dass sie jederzeit 
lesbar gemacht werden können und die Ge-
schäftsvorfälle korrekt und vollständig wieder-
geben. Verantwortlich für die Einhaltung der 
gesetzlichen Bestimmungen sind diejenigen 
Personen, welchen von Gesetzes wegen die 
Organisation der Buchführung obliegt, also 
dem Inhaber (Einzelfirma), den Gesellschaftern 
(Kollektivgesellschaft), den Komplementären 
(Kommanditgesellschaft), den Geschäfts-
führern (GmbH), den Verwaltungen (Genos-
senschaft, Verein, Stiftung) oder den Verwal-
tungsräten (Aktiengesellschaft).

Die Unterlagen müssen während 10 Jahren 
nach Ablauf des Geschäftsjahres aufbewahrt 
werden (Art. 962 OR). Werden die Unter-
lagen elektronisch aufbewahrt, sind die in 
der Geschäftsbücherverordnung (GeBüV) 
aufgeführten Bedingungen zu erfüllen (siehe 
weiter unten).

Nicht nur im Obligationenrecht finden sich 
Bestimmungen über die Aufbewahrung von 
Geschäftsunterlagen. Auch in den Steuerge-
setzen (z.B. Direkte Bundessteuer, kantonale 
Steuergesetze, Mehrwertsteuergesetz), im 
Sozialversicherungsrecht, aber auch in 
Spezialgesetzen ist die Aufbewahrungspflicht 
normiert. Somit unterliegen auch nach OR 
nicht buchführungspflichtige Unternehmungen 
(also solche, welche nicht ins Handelsregister 
einzutragen sind) de facto einer gewissen 
Buchführungs- und somit einer Aufbewah-
rungspflicht.

Welche Unterlagen sind aufbewahrungspflichtig?

Im Gesetz werden genannt: Betriebsrechnung und Bilanz, Buchungsbelege und Geschäftskorres-
pondenz. Im Einzelnen sind in der Regel und je nach Art und Grösse der Unternehmung  folgende 
Unterlagen aufbewahrungspflichtig: 
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Form der Aufbewahrung

Schriftlich und unterzeichnet im Original 
(Art. 957 Abs. 3 OR): Jahresrechnung (Bilanz 
und Erfolgsrechnung).

Im Original: Dokumente mit Wertpapier-
charakter (z.B. Wechsel, Checks, Wertschrif-
ten, Inhaberschuldbriefe) sowie Dokumente, 
welche rechtliche Ansprüche verbriefen (z.B. 
Verträge).

Schriftlich, elektronisch oder in vergleich-
barer Form: Restliche Unterlagen 
Zollbelege, Einfuhrausweise bzw. Ausfuhr-
dokumente bei der MWST sind ebenfalls im 
Original aufzubewahren, falls eine GeBüV-
konforme elektronische Aufbewahrung nicht 
gewährleistet ist. Elektronisch bezogene 
Veranlagungsverfügungen können gar nicht 
mehr erst in Papierform aufbewahrt werden 
(mangels Original). 

Deshalb sind Firmen, welche ihre Zolldoku-
mente elektronisch beziehen (entweder direkt 

bei der Eidg. Zollverwaltung EZV oder via 
Spediteur), verpflichtet, diese ordnungsgemäss 
elektronisch zu archivieren.

Link: Information zu den elektronischen Veranla-
gungsverfügungen des Zolls eVV vom Septem-
ber 2011

Archivierte Informationen sind von aktuellen 
Informationen zu trennen bzw. so zu kenn-
zeichnen, dass eine Unterscheidung möglich 
ist. Die Verantwortung für die archivierten 
Informationen ist klar zu regeln und zu doku-
mentieren. Auf archivierte Daten muss innert 
nützlicher Frist zugegriffen werden können. 

Das Archiv ist systematisch zu inventarisie-
ren und vor unbefugtem Zugriff zu schützen. 
Zugriffe und Zutritte sind aufzuzeichnen; diese 
Aufzeichnungen unterliegen derselben Aufbe-
wahrungspflicht wie die Datenträger selbst.

Aufbewahrungspflichtige Unterlagen

•	 Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, allenfalls Anhang und Gewinnverteilung)

•	 Konti

•	 Buchungsjournal

•	 Hilfsbücher mit allen dazugehörenden Details (Debitoren, Kreditoren, Lohn, 
Lagerbuchhaltung etc.)

•	 Details zur Jahresrechnung (Inventare der Vorräte, angefangene Arbeiten, Wertschriften-
verzeichnis, Detail der Anzahlungen, Abgrenzungsposten etc.)

•	 Buchungsbelege (Bankbelege, Kassenbelege, Rechnungen, Quittungen, Lieferscheine, Be-
stellungen, Spesenabrechnungen, Zeiterfassung der Mitarbeitenden etc.)

•	 Allenfalls Anlagebuchhaltung, Betriebsbuchhaltung, Kalkulation, Pläne, Zeichnungen

•	 Korrespondenz (ein- und ausgehende Korrespondenz)

•	 Dokumente, welche in irgend einer Art und Weise rechtsverbindliche Wirkung entfalten 
(z.B. Verträge, VR- und GV-Protokolle, Urkunden, Inventare, Quittungen, Revisionsstellen-
berichte, Geschäftsberichte, Steuererklärungen, Sozialversicherungsdeklarationen, Lohnaus- 
weise etc.).

http://www.bdo.ch/fileadmin/user_upload/download/PDF_Dokumente/publikationen/BDO_Newsletter/Newsletter_Dez_2011/Elektronische_Veranlagung_Zoll_eVV.pdf
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1	 Archivierung von Geschäftsunterlagen

Strafrechtliche Bestimmungen

Die Verletzung der Aufbewahrungspflicht kann 
strafrechtliche Folgen haben. In der Regel wer-
den solche Sachverhalte beim Konkurs einer 
Unternehmung festgestellt, da oft erst dann 
ein Schaden für die Gläubiger entsteht. 

Im Rahmen der sogenannten „Editionspflicht“ 
müssen alle aufbewahrungspflichtigen Unter-
lagen innert der Verjährungsfrist in rechts-
genüglichem Zustand dem Richter vorgelegt 
werden können (Art. 963 OR). Folgende Be-
stimmungen aus dem Strafgesetzbuch können 
u.a. relevant sein:

•	 Unterlassung der Buchführung, Art. 166 
StGB

•	 Urkundenunterdrückung, Art. 254 StGB

•	 Ordnungswidrige Führung der Geschäftsbü-
cher, Art. 325 StGB

Exkurs: E-Mails

Die elektronische Post (E-Mail) und deren 
Archivierung sind mit vielen schwierig zu lö-
senden Sachfragen verknüpft. Diese können an 
dieser Stelle nur grob umrissen werden. Bspw. 
werden E-Mails oft mit einer elektronisch auf-
geführten Unterschrift versandt, obwohl die 
meisten Unternehmungen die Unterschrifts-
berechtigungen kollektiv zu Zweien regeln. 
Bei der Unterzeichnung der elektronischen 
Post besteht demnach eine Lücke.

Link: BDO Newsletter vom 27. Juni 2011 zum 
Thema "Die Unterschriftenregelung in der 
Unternehmung"

Praxis in vielen Unternehmungen ist heute, 
dass E-Mails nicht systematisch archiviert wer-
den bzw. es besteht überhaupt keine Praxis. 
Vielfach ist es den einzelnen Mitarbeitenden 
überlassen, die „wichtigen“ E-Mails zu erken-
nen und diese dann entweder auszudrucken 
und mit der Korrespondenz abzulegen oder 
als Kopie elektronisch, z.B. im Kundendossier, 
abzulegen. Werden die gesetzlichen Aufbe-
wahrungsvorschriften hiermit erfüllt? 

Art. 962 Abs. 1 OR legt fest, dass die Ge-
schäftsbücher, die Buchungsbelege und die 
Geschäftskorrespondenz während zehn 
Jahren aufzubewahren sind. Unbestritten ist, 
dass grundsätzlich auch die Geschäftskor-
respondenz in elektronischer Form von der 
Aufbewahrungspflicht erfasst wird. 

Offen ist, ob jede E-Mail als Geschäftskor-
respondenz zu qualifizieren ist; dazu gibt es 
verschiedene Ansichten: Gemäss der um-
fassenden Auslegung sind grundsätzlich alle 
E-Mails als Korrespondenz zu qualifizieren, 
nach enger Auslegung nur diejenigen, welche 
rechtsverbindliche Wirkung entfalten.

Was kann im Bezug auf die elektronische Post 
vorgekehrt werden?

•	 Das (Rest)Risiko in Kauf nehmen und nichts 
tun

•	 Die elektronische Korrespondenz ge-
setzeskonform archivieren, was sehr hohe 
Anforderungen an die EDV-Anlagen und 
Programme (IT) stellt

•	 Die E-Mail- und Daten-Archivierung an ein 
in der elektronischen Datenarchivierung 
spezialisiertes Unternehmen als Partner 
auslagern (Outsourcing), wobei die Verant-
wortung beim auslagernden Unternehmen 
verbleibt.

Die Verantwortung für die korrekte Umset-
zung der Belegaufbewahrung liegt bei der 
Geschäftsleitung. Durch gesetzeskonforme 
E-Mail Archivierung schafft die Unternehmung 
Rechtssicherheit. Die elektronische Korre-
spondenz im Falle der E-Mail-Archivierung ist 
bei gerichtlichen Auseinandersetzungen als 
Beweis zugelassen. Durch den Archivzugriff auf 
ein- und ausgehende E-Mails (mit Anhängen) 
steht den Mitarbeitenden ein wertvolles Archiv 
mit Direktzugriff zur Verfügung. Dies kann 
die Produktivität erheblich steigern, da heute 
meist der überwiegende Teil der Korrespon-
denz mittels E-Mails abgewickelt wird. Weiter 
kann der E-Mail-Server durch Archivierung 
entlastet werden. Bei einer elektronischen  
Archivierung sind die Bestimmungen der Ge-
BüV einzuhalten.

Bei der "clientseitigen" Archivierung erfolgt 
die Triage beim Anwender selbst, welche  
E-Mails archiviert werden sollen. Diese Lösung 
ist sehr flexibel und benötigt vergleichswei-
se wenig Speicherplatz. Es besteht jedoch 
ein erhebliches Risiko, dass wichtige E-Mails 
(versehentlich oder absichtlich) nicht archiviert 
werden. Es empfiehlt sich, in den Unterneh-
mungen entsprechende Weisungen zu erlas-
sen, welche Dokumente mit welchen Inhalten 
zwingend in die Kundendossiers abzuspeichern 
bzw. auszudrucken und abzulegen sind. 

Wird dem Einhalten von Richtlinien (soge-
nannten Compliance) eine hohe Priorität 

eingeräumt, so kommt nur die automatische 
"serverseitige" Archivierung in Frage. Dabei 
werden alle E-Mails, direkt beim Ein- oder 
Ausgang auf dem E-Mailserver in das Archiv-
system übertragen. Diese Lösung bietet die 
Sicherheit, alle relevanten E-Mails zu archivie-
ren, benötigt jedoch sehr viel Speicherplatz 
und das Auffinden wichtiger Einzeldaten ist 
relativ aufwändig.

Bei der serverseitigen Archivierung werden 
auch private E-Mails gespeichert. Neben den 
Anforderungen des Datenschutzs ist auch das 
Postgeheimnis eine Herausforderung. Private 
E-Mails dürfen vom Arbeitgeber nicht gelesen 
und schon gar nicht archiviert werden. Eine 
Lösungsmöglichkeit kann das Erlassen eines 
allgemeinen Verbots der privaten E-Mail-Kom-
munikation am Arbeitsplatz sein; ein anderer 
Ansatz ist eine vertragliche Vereinbarung mit 
den Mitarbeitenden, wonach diese ihr Einver-
ständnis zur Archivierung aller E-Mails geben. 
Wirklich befriedigende Lösungen bieten beide 
Ansätze nicht.

Welche Unterlagen sollten länger als 
gesetzlich vorgeschrieben aufbewahrt 
werden?

Es ist nicht angezeigt, alle Unterlagen nach 
10-jähriger Aufbewahrungsfrist unbesehen zu 
vernichten. Insbesondere im Bereich Steuern, 
besteht sonst ein unter Umständen erhebli-
ches Risikopotential. Wo liegen die Risiken?

•	 MWST: Geschäftsunterlagen im Zu-
sammenhang mit Grundstücken sollten 
26 Jahre aufbewahrt werden (20 Jahre 
mehrwertsteuerliche Abschreibungsdauer, 
5 Jahre Festsetzungsverjährung im Falle 
einer Nutzungsänderung im letzten Ab-
schreibungsjahr der Investition und ein Jahr 
Reserve). Der Grund liegt darin, dass der 
Steuerpflichtige bei Nutzungsänderungen 
von bisher steuerbar genutzten Liegenschaf-
ten den Nachweis betreffend die von der 
Nutzungsänderung betroffenen Vorsteuern 
erbringen muss. Gelingt dies nicht, kann dies 
eine Eigenverbrauchssteuer in der Höhe von 
8% (bei Nutzungsänderungen ab 2011) auf 
dem Verkehrswert der Liegenschaft/Liegen-
schaftsteile nach sich ziehen. Im Falle des 
Verkaufs einer Liegenschaft mittels Melde-
verfahren hat der Käufer die entsprechende 
Nachweispflicht gegenüber der ESTV, auch 
für die Zeit vor dem Kauf zu erbringen. Die 
Nachweis- und Aufbewahrungspflicht ist in 
diesen Fällen deshalb zusätzlich vertraglich 
zwischen den Parteien zu vereinbaren.

http://www.bdo.ch/fileadmin/user_upload/download/PDF_Dokumente/publikationen/BDO_Newsletter/Newsletter_06_Juni_2011/BDO_Newsletter_Juni_11.pdf
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1	 Archivierung von Geschäftsunterlagen

•	 Es reicht jedoch nicht, nur die einzelnen 
Belege aufzubewahren. Es ist sicherzustel-
len, dass die Prüfspur, d.h. die Verfolgung 
der einzelnen Geschäftsfälle sowohl vom 
Einzelbeleg über die Nebenbuchhaltung in 
die Hauptbuchhaltung bis zur Jahresrech-
nung als auch in umgekehrter Richtung 
zuverlässig gewährleistet ist. Weiter muss 
ein Geschäftsfall auch im MWST-Journal 
identifiziert werden können. Die Konti und 
die Jahresrechnungen und allfällige weitere 
Unterlagen (z.B. Kostenaufstellungen des 
Architekten, Einlageentsteuerung, Eigen-
verbrauchsabrechnung, Mieterspiegel, 
MWST-Journale, MWST-Abrechnungen) 
sind demnach ebenfalls entsprechend lange 
aufzubewahren. Ein separater Ablagekreis 
für Geschäftsunterlagen im Zusammenhang 
mit Immobilien ist deshalb empfehlenswert!

•	 Grundstückgewinnsteuer: Es ist Sache des 
Steuerpflichtigen, sämtliche steuermindern-
den Sachverhalte mittels den entsprechen-
den Unterlagen nachzuweisen. Die Steuer-
verwaltungen lassen i.d.R. ohne Nachweis 
lediglich den Steuerwert vor 20 Jahren als 
Erwerbswert zu. Höhere Anschaffungskos-
ten oder wertvermehrende Investitionen 
müssen vom Steuerpflichtigen mittels 
Belegen nachgewiesen werden. Empfehlung: 
Liegenschaftsbesitzdauer = Aufbewah-
rungsdauer

•	 Veranlagungs- und Bezugsverjährung Di-
rekte Bundessteuer: Das Recht eine Steuer 
durch die Steuerbehörde zu veranlagen, 
verjährt spätestens 15 Jahre nach Ablauf der 

betroffenen Steuerperiode (Veranlagungs-
verjährung). Ab dem Zeitpunkt der rechts-
kräftig gewordenen Steuerveranlagung läuft 
die Bezugsverjährung, welche spätestens 
nach 10 Jahren eintreten wird. Kumuliert 
betrachtet kann sich das Veranlagungs- und 
Bezugsverfahren bei den ordentlichen Ein-
kommenssteuern somit, im Extremfall, über 
25 Jahre erstrecken.

•	 Kapitaleinlageprinzip: Per 01.01.2011 
wurde das bisher geltende Nennwertprinzip 
im Steuerrecht vom Kapitaleinlageprinzip 
abgelöst. Neu werden Rückzahlungen von 
Einlagen, Aufgeldern und Zuschüssen, die 
von den Aktionären seit dem 01.01.1997 
erbracht wurden, gleich behandelt, wie die 
Rückzahlung von Grund- oder Stammkapi-
tal, unter dem Vorbehalt der Bestätigung 
durch die ESTV. Dies bedingt aber eine 
lückenlose Dokumentation der seit 1997 ein-
gebrachten Kapitaleinlagen und somit eine 
entsprechend lange Aufbewahrungsfrist.

Archivierungsform 1: Aufbewahrung auf 
unveränderbaren Informationsträgern

Papier ist der wichtigste Vertreter der „un-
veränderbaren Informationsträger“. Zu dieser 
Kategorie gehörten aber auch Bildträger und 
unveränderbare Datenträger. 

Bildträger sind entwickelte Filme, auf denen 
stark verkleinerte Abbildungen von Schrift-

stücken und Dokumenten festgehalten sind. 
Beispiele: Microfilme, allenfalls Fotokopien.

Unveränderbare Datenträger sind mag-
netisierbare Medien, welche Informationen 
speichern. Beispiele: WORM (write once read 
many"), CD-R, DVD-R und UDO's (Ultra 
Density Optical). Zu unterscheiden sind True-
WORM und SoftWORM: Bei TrueWORM wird 
die WORM-Eigenschaft durch physische Ver-
änderungen irreversibel im Speichermedium 
erzeugt, bei SoftWORM wird sie über Software 
nachgebildet. Voraussetzung ist, dass die 
Datenträger gegen Veränderungen geschützt 
und physisch unveränderbar gekennzeichnet 
sind sowie identifiziert werden können. Es ist 
zu beachten, dass nicht alle oben erwähnten 
Speichermedien über eine entsprechend lange 
physische Lebensdauer (10 respektive allenfalls 
26 Jahre) verfügen. 

Für die allermeisten KMU ist die Aufbewah-
rung auf Papier die einfachste, praktikabelste, 
risikoloseste und wohl erst noch kostengüns-
tigste Lösung. Das sogenannte „papierlose 
Büro“ ist noch in weiter Ferne.
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Link: BDO Newsletter vom 21. Dezember 2010 
zum Thema: Was bedeutet "SuisseID"

Archivierungsform 2: Aufbewahrung auf 
veränderbaren Informationsträgern 

Veränderbar sind Datenträger, wenn die darauf 
gespeicherten Informationen verändert oder 
gelöscht werden können, ohne dass dies auf 
dem Datenträger nachweisbar ist. 

Beispiele: Magnetbänder, Disketten, Fest- und 
Wechselplatten, solid state (SSD) Speicher etc.

Die Anforderungen an die Betriebsorganisation 
und die IT sind insbesondere aus folgenden 
Rechtsquellen ersichtlich:

Link: Geschäftsbücherverordung (GeBüV)

Link: Verordnung über den elektronischen Ge-
schäftsverkehr (EIDI-V)

Geschäftsbücherverordnung GeBüV

Neben den Grundsätzen der ordnungsgemäs-
sen Buchführung müssen auch die Grundsät-
ze der ordnungsgemässen Datenverarbei-
tung beachtet werden. 

Aufbewahrungspflichtige Unterlagen dür-
fen nicht abgeändert oder gelöscht werden 
können, ohne dass dies feststellbar ist; zudem 
muss der Zeitpunkt von deren Speicherung 
nachgewiesen werden können. Um dies 
sicherzustellen sind geeignete Kontroll- und 
Schutzmechanismen vorzusehen. 

Die Geschäftsunterlagen sind während 
der ganzen Aufbewahrungsfrist sorgfältig, 
geordnet und vor möglichen Schädigungen 
geschützt aufzubewahren. Der Zugriff auf 
die Unterlagen muss jederzeit in nützlicher 
Frist gewährleistet sein und die Daten müssen 
wieder lesbar gemacht werden können; dies 
auch nach einem Wechsel der Archivierungs-
Systeme und -Medien.

Ergänzend dazu sind die Organisation, die Zu-
ständigkeiten, die Abläufe und Verfahren und 
die Infrastruktur (Maschinen und Programme), 
die bei der Führung und Aufbewahrung der 
Geschäftsbücher zur Anwendung gekommen 
sind, in Arbeitsanweisungen so zu dokumen-
tieren, dass die Geschäftsbücher, die Bu-
chungsbelege und die Geschäftskorrespondenz 
verstanden werden können. 

Schlussfolgerungen

Viele Unternehmen kennen oder beachten 
die für die Beleg-Aufbewahrung und -Archi-
vierung massgeblichen gesetzlichen Bestim-
mungen zu wenig; die Risiken, welche mit einer 
ungenügenden und nicht den Vorgaben der 
GeBüV entsprechenden Archivierung verbun-
den sind, werden unterschätzt.

Nur wenige Unternehmungen können die sehr 
strengen Anforderungen, welche an die  
elektronische Archivierung mittels verän-
derbaren Informationsträgern gestellt werden, 
erfüllen. 

Diese Firmen verfügen über eine leistungsfähi-
ge und entsprechend kostspielige IT. Für viele 
Unternehmungen ist heute immer noch die 
Archivierung mittels Papier eine praktikable 
und sichere Lösung.

Besondere Aufmerksamkeit verdient die elek-
tronische Kommunikation. E-Mails können in 
der Regel nicht rechtsgenüglich als elektroni-
sche Kopien archiviert werden. Falls E-Mails in 
Papierform aufbewahrt werden, ist sicher zu 
stellen, dass restlos alle geschäftsrelevanten 
E-Mails erkannt und archiviert werden. 

In der Praxis wohl ein Ding der Unmöglichkeit! 
Es gilt somit - unter Beachtung der Wirtschaft-
lichkeit und in Abwägung der Risiken - das 
Machbare vorzukehren.

Es empfiehlt sich auch in kleineren Unterneh-
mungen, die zu archivierenden Unterlagen zu 
definieren und schriftlich festzulegen sowie 
diese Bestimmungen im Rahmen der Ge-
schäftspolitik auch konsequent umzusetzen. 

Archivierung ist Chefsache und nicht ein „Ab-
fallprodukt“ aus dem Produktivprozess.

Die wichtigsten Voraussetzungen für 
den Einsatz von veränderbaren Informa-
tionsträgern für die Datenarchivierung  
(elektronische Belegarchivierung)

•	 Sicherstellung der Integrität und Unver-
änderbarkeit der gespeicherten Daten 
(mittels digitaler Signatur *)

•	 Der Zeitpunkt der Speicherung muss 
unveränderbar nachgewiesen werden 
können (mittels Zeitstempelung)	

•	 Es müssen Verfahren und Abläufe defi-
niert und dokumentiert sein, welche die 
Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften 
nachweisen  
(z.B. Aufbewahrung der Datenprotokolle, 
Log-Files etc.). Der Aufbau eines entspre-
chenden internen Kontrollsystems (IKS) 
ist Pflicht.

*) Die digitale Signatur (elektronische 
Unterschrift) ist das Gegenstück zur eigen-
händigen Unterschrift. Die digitale Signatur 
wird mit Hilfe eines Signaturschlüssels 
erzeugt, der sich auf einer Chipkarte oder 
einem USB-Stick mit einem SmartCard 
Chip befindet.

http://www.bdo.ch/fileadmin/user_upload/download/PDF_Dokumente/publikationen/BDO_Newsletter/Newsletter_Dez_2011/GeBueV.pdf
http://www.bdo.ch/fileadmin/user_upload/download/PDF_Dokumente/publikationen/BDO_Newsletter/Newsletter_Dez_2011/DIDI-V.pdf
http://www.bdo.ch/fileadmin/user_upload/download/PDF_Dokumente/publikationen/BDO_Newsletter/Newsletter_12_2010/BDO_Newsletter_Dez_2010.pdf
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2	 Handlungsbedarf beim Kapitaleinlageprinzip

Seit dem 1. Januar 2011 sind mit dem Wech-
sel zum Kapitaleinlageprinzip nur noch jene 
Ausschüttungen von privat gehaltenen 
Gesellschaften an ihre Aktionäre steuerbar, 
die keine Rückzahlung von Kapitaleinlagen 
darstellen. Rückzahlungen von Einlagen, 
Aufgeldern (Agio) und Zuschüssen bzw. Re-
serven aus Kapitaleinlagen unterliegen neu 
weder der Einkommens- noch der Verrech-
nungssteuer.

Die Frist zur Anmeldung von Kapitaleinla-
gen, welche in der Zeitspanne vom 1.1.1997 
bis 31.12.2010 gebildet wurden, läuft 30 
Tage nach Genehmigung der Jahresrech-
nung 2011 bzw. 2010/2011 durch die Gene-
ralversammlung ab.

Um was geht es?

Unter dem bis am 31.12.2010 geltenden Nenn-
wertprinzip waren einzig Rückzahlungen von 
Nominalkapital steuerfrei. Die Ausschüttung 
von Reserven stellte dagegen immer einen 
steuerbaren Vermögensertrag beim Aktionär 
dar. Das Nennwertprinzip verletzte in denjeni-
gen Fällen, in welchen vom Aktionär einge-
brachte Aufgelder oder sonstige Kapitalzu-
schüsse zurückbezahlt wurden, den Grundsatz 
der Besteuerung nach der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit. Mit der Einführung des 
Kapitaleinlageprinzips wurde diese system-
widrige Steuerpraxis korrigiert. Der bisherige 
anerkannte Nachteil für den Investitions- und 
Unternehmensstandort Schweiz konnte besei-
tigt werden.

Wir haben im BDO Newsletter vom Dezember 
2010 das Kapitaleinlageprinzip vorgestellt: 

Link: BDO Newsletter vom 21.12.2010 „Das 
Kapitaleinlageprinzip“

Handlungsbedarf

Im Wesentlichen gibt es bei Kapitalgesell-
schaften folgenden Handlungsbedarf:

1.	 Feststellen, ob Kapitaleinlagen beste-
hen. Kapitaleinlagen aus der Zeitperiode 
vom 1.1.1997 bis 31.12.2010 können rück-
wirkend geltend gemacht werden. 

2.	 Kapitaleinlagen korrekt in der Jah-
resrechnung 2010/2011 bzw. 2011 
ausweisen. Aufgrund der gesetzlichen 
Bestimmungen hat der Ausweis der 

Kapitaleinlage zwingend in der Handelsbi-
lanz zu erfolgen. Die Kapitaleinlagen sind 
als separate Position in den gesetzlichen 
Reserven „Reserven aus Kapitaleinlagen“ 
zu verbuchen und entsprechend auszu-
weisen. Eine Umbuchung innerhalb der 
gesetzlichen Reserven kann ohne  
GV-Beschluss erfolgen, falls die Umbu-
chung aus dem Gewinnvortrag oder den 
freien Reserven erfolgt, ist ein GV-Be-
schluss jedoch erforderlich. 

3.	 Fristgerechte und rechtsgenügliche 
Anmeldung bei der Eidgenössischen 
Steuerverwaltung (ESTV). Das Vorgehen 
wurde bereits im obenerwähnten BDO 
Newsletter beschrieben. Die in der Zeit 
vom 01.01.1997 - 31.12.2010 geäufne-
ten Reserven aus Kapitaleinlagen sind 
der Eidg. Steuerverwaltung wie folgt zu 
melden:

–– Detaillierter Nachweis der Kapitalein-
lagereserven mittels Excel-Sheet 
der Eidg. Steuerverwaltung (www.estv.
admin.ch);

–– Vollständiges und unterzeichnetes 
Formular 170 (Bestandesmeldung);

–– Dokumentation mit den entsprechen-
den Jahresrechnungen und weiteren 
Belegen

Die Reserven aus Kapitaleinlagen, 
die in der Zeit vom 01.01.1997 - 
31.12.2010 geäufnet wurden, sind der 
ESTV zwingend bis spätestens  
30 Tage nach Genehmigung der 
Jahresrechnung 2011 bzw. 2010/2011 
durch die Generalversammlung zu 
melden.

Kapitaleinlagen, welche anlässlich von 
Sanierungen mit Verlusten erfolgswirksam 
verrechnet wurden

Das Kreisschreiben Nr. 29 der ESTV vom 
9.12.2010 führt zu Kapitaleinlagen, welche 
im Rahmen einer Sanierung geleistet wurden, 
folgende Bestimmung auf: „Soweit derartige 
Kapitaleinlagen nicht durch die Ausbuchung von 
handelsrechtlichen Verlustvorträgen vernichtet 
werden, gelten diese steuerrechtlich als Reser-
ven aus Kapitaleinlagen.“

Bisher wurden die Sanierungsleistungen der 
Anteilsinhaber bei Sanierungen regelmässig 
mit den bestehenden Verlusten verrechnet. 
Nur auf diesem Weg konnte eine "Gesundung" 
der notleidenden Gesellschaft herbeigeführt 
werden. Nach der Einführung des Kapitalein-
lageprinzips erweist sich dieses Vorgehen 
jedoch als ungünstig, da Kapitaleinlagen nur 
dann steuerfrei rückzahlbar sind, wenn sie in 
der Handelsbilanz offen ausgewiesen wurden 
bzw. nicht mit Verlusten verrechnet wurden. 
Der Verbuchungsweise von Sanierungsleistun-
gen der Anteilsinhaber kommt inskünftig eine 
entscheidende Bedeutung zu.

Inwieweit bisherige bereits verrechnete Kapi-
taleinlagen in den Jahren 1997 - 2010 mittels 
Rückbuchung "wiederaufleben" können, ist 
umstritten. Die ESTV vertritt auch hier die 
Meinung, dass diese Kapitaleinlagen defini-
tiv untergegangen bzw. verloren sind. Dies 
kann aber nicht explizit dem Gesetzestext 
entnommen werden. Diesbezüglich besteht 
demnach eine grosse Rechtsunsicherheit. Da 
selbst grosse internationale Konzerne in ihren 
Büchern bereits verrechnete Kapitaleinlagen 
wiederaufleben liessen, empfehlen wir, diese 
Frage zu prüfen. Früher oder später wird dieser 
Fall von einem Gericht zu beurteilen sein. 
Selbstverständlich werden wir Sie über einen 
wegweisenden Entscheid auf dem Laufenden 
halten.

Link: Kreisschreiben Nr. 29 "Kapitaleinlageprin-
zip" der ESTV vom 9. Dezember 2010

Bestätigung der gemeldeten Kapitaleinla-
gen durch die ESTV

Die ESTV wird die mittels Formular 170 bzw. 
Excel-Sheet gemeldeten Kapitaleinlagen prü-
fen und wie folgt bestätigen:

1.	 Die ESTV akzeptiert die gemeldeten 
Kapitaleinlagen vollständig. Mittels dieser 
Bestätigung können die Kapitaleinlagen 
steuerfrei ausgeschüttet werden.

2.	 Die ESTV akzeptiert die gemeldeten 
Kapitaleinlagen nicht (z.B. da diese bereits 
mit Verlusten verrechnet wurden). Es ist 
zu entscheiden, ob man bei der ESTV eine 
anfechtbare Verfügung beantragen will 
oder ob der Entscheid akzeptiert werden 
soll.

http://www.bdo.ch/fileadmin/user_upload/download/PDF_Dokumente/publikationen/BDO_Newsletter/Newsletter_12_2010/BDO_Newsletter_Dez_2010.pdf
http://www.bdo.ch/fileadmin/user_upload/download/PDF_Dokumente/publikationen/BDO_Newsletter/Newsletter_Dez_2011/Kapitaleinlageprinzip.pdf
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3.	 Die ESTV akzeptiert nur einen Teil der 
gemeldeten Kapitaleinlagen. Diesbezüg-
lich kann auf das Vorgehen unter Ziffer 2 
verwiesen werden. Alternativ kann gegen-
über der ESTV ein Revers unterzeichnet 
werden, indem die Differenz festgehalten 
wird. Mittels Reverslösung besteht die 
Möglichkeit, dass zumindest die beidseitig 
akzeptierten Kapitaleinlagen steuerfrei 
ausgeschüttet werden können. 

Kapitaleinlageprinzip versus Transponie-
rung, neue Praxis der ESTV

Von Transponierung spricht man im Zusam-
menhang mit der Überführung von Beteili-
gungsrechten aus dem Privatvermögen einer 
natürlichen Person in eine von dieser be-
herrschten Gesellschaft. Unter dem bisherigen 
Nennwertprinzip konnten die Steuerfolgen 
der Transponierung u.a. durch die sogenannte 
"Agio-Lösung" vermieden werden. Die über 
dem Nominalwert der eingebrachten Betei-
ligungsrechte liegenden Mehrwerte wurden 
dabei einem Reservenkonto gutgeschrieben.

2	 Handlungsbedarf beim Kapitaleinlageprinzip

Kapitaleinlageprinzip - wie weiter?

Kaum eingeführt, warf das Kapitaleinlageprin-
zip in der Politik bereits hohe Wellen. Kritisiert 
wurden vor allem die sehr hohen mit der 
Einführung des Kapitaleinlageprinzips verbun-
denen Steuerausfälle. Es muss damit gerechnet 
werden, dass aufgrund des grossen politischen 
Drucks Restriktionen eingeführt werden. Auf-
grund der heute bekannten Informationen ist 
möglicherweise mit einer Prioritätenregel zu 
rechnen, d.h. dass die Kapitaleinlagereserven 
erst ausgeschüttet bzw. zurückbezahlt werden 
könnten, wenn sämtliche übrigen Reserven 
(Gewinnreserven) ausgeschüttet sind. Dies 
führt im Ergebnis dazu, dass praktisch erst im 
Liquidationsfall eine steuerfreie Rückzahlung 
der Kapitaleinlagereserven möglich wäre. Wir 
empfehlen, den politischen Prozess zu überwa-
chen, damit eine allfällige Rückzahlung noch 
rechtzeitig - d.h. vor Einführung von neuen 
Einschränkungen - vorgenommen werden 
könnte. Selbstverständlich bleiben wir für Sie 
am Thema dran! 

Gemäss Kreisschreiben der ESTV qualifizieren 
die in der Zeit vom 01.01.1997 - 31.12.2010 
durch Transponierungslösungen gebildeten 
Agios als übrige Reserven. Entgegen dem 
Wortlaut im Kreisschreiben hat die ESTV im 
September 2011 eine Praxisänderung kommu-
niziert. Neu wird die ESTV gemeldete Agios 
aus Transponierungsfällen als steuerliche 
Kapitaleinlagen akzeptieren und dies mittels 
Rückmeldung entsprechend bestätigen. Dies 
bedeutet aber nicht, dass die durch die dama-
lige Agio-Lösung vermiedenen Steuerfolgen 
nicht doch noch eintreten. Die ESTV wird die 
Verbuchung in die Kapitaleinlagereserven der 
zuständigen kantonalen Steuerverwaltung 
melden. Die kantonale Steuerverwaltung wird 
im Steuerjahr 2011, spätestens jedoch bei 
Rückzahlung der vermeintlich steuerfreien 
"Reserven aus Kapitaleinlagen", den entspre-
chenden Vermögensertrag beim aktuellen 
Aktionariat besteuern. Wir empfehlen daher, 
altrechtliche Transponierungsfälle vor der 
Meldung gegenüber der ESTV in Bezug auf die 
Steuerfolgen detailliert durch unsere Steuerex-
perten abklären zu lassen.
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Bezeichnung
Eingeschränkte 

Revision

Ordentliche 

Revision

Prüfung externer Informationen (z.B. Saldobestätigungen von Kunden und Lieferanten Nein Ja

Prüfung des internen Kontrollsystems Nein Ja

Empfehlung über Annahme der Jahresrechnung an die Generalversammlung Nein Ja

Anwesenheit Inventur (falls wesentlich) Nein Ja

Umfassender Bericht Nein Ja

Das Parlament hat am 17. Juni 2011 eine 
Änderung am seit dem Jahr 2008 geltenden 
Revisionsrecht beschlossen. Die Schwellen-
werte für die ordentliche Revision werden 
ab dem Geschäftsjahr 2012 wesentlich 
erhöht. Dies hat zur Folge, dass eine be-
deutende Anzahl Unternehmungen, welche 
heute ordentlich zu prüfen sind, in Zukunft 
eingeschränkt geprüft werden können.

Die Neuerungen bei der AG, der GmbH und 
der Genossenschaft

Die bisher geltenden Schwellenwerte für die 
ordentliche Revision: Bilanzsumme von CHF 
10 Mio., Umsatzerlös von CHF 20 Mio. und 50 
Vollzeitstellen werden ab 1.1.2012 (bzw. dem 
Geschäftsjahr, welches nach Inkrafttreten 
beginnt) wie folgt erhöht: Bilanzsumme von 
CHF 20 Mio., Umsatzerlös von CHF 40 Mio. 
und 250 Vollzeitstellen (Art. 727 Abs. 1 Ziff. 
2 OR). Die ordentliche Prüfung ist durchzufüh-
ren, wenn zwei der drei Schwellenwerte in 
zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjah-
ren überschritten werden.

Die wichtigsten Unterschiede zwischen der eingeschränkten und der ordentlichen Revision sind:

3	 Anhebung der Schwellenwerte zur Bestimmung der Revisionsart

Opting-up

Bei Gesellschaften, die lediglich zu einer einge-
schränkten Revision verpflichtet sind, können 
Minderheiten, die 10% des Gesellschaftskapi-
tals vertreten, eine ordentliche Revision ver-
langen (Art. 727 Abs. 2 OR). Das gleiche Recht 
haben Gesellschafter, die einer persönlichen 
Haftung oder Nachschusspflicht unterliegen 
[die Frage stellt sich vor allem bei GmbH's (Art. 
818 Abs. 2 OR) oder Genossenschaften (Art. 
906 Abs. 2 OR)]. 

Daneben ist bei Gesellschaften, die keiner 
ordentlichen Revision unterliegen, ein freiwil-
liges Opting-up durch einfachen Beschluss der 
Generalversammlungs möglich (Art. 727 Abs. 
3 OR). 

Prüfungstestat in der eingeschränkten 
Revision

Gesellschaften, welche neu eingeschränkt 
geprüft werden können und welche auf 
das Opting-up verzichten, werden neu eine 
negative Zusicherung in ihrem Prüfungstestat 
vorfinden (Bei unserer Revision sind wir nicht 
auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir 
schliessen müssten, dass die Jahresrechnung 
sowie der Antrag über die Verwendung des 
Bilanzgewinns nicht Gesetz und Statuten 
entsprechen). Wegen der begrenzten Prüfsi-
cherheit erfolgt im Vergleich zur ordentlichen 
Revision keine Abnahmeempfehlung der Revi-
sionsgesellschaft. Viele Gesellschaften wählen 
gerade aus diesem Grund eine weitergehende 
Prüfung mit einem positiven Prüfungsurteil 
und einer Abnahmeempfehlung.

Was bedeutet die Erhöhung der Schwellen-
werte für die Konzernrechnung?

Art. 663e OR bleibt ohne Anpassung weiter-
hin bestehen. Die Gesellschaft ist demnach 
von der Pflicht zur Erstellung einer Konzern-
rechnung befreit, wenn sie zusammen mit den 
Untergesellschaften zwei der nachstehenden 
Grössen in zwei aufeinanderfolgenden Ge-
schäftsjahren nicht überschreitet: Bilanzsum-
me von CHF 10 Mio., Umsatzerlös von CHF 
20 Mio. und 200 Vollzeitstellen im Jahres-
durchschnitt.

Für die Beurteilung, ob die Schwellenwerte 
überschritten wurden, ist neu das Be-
richts- und das Vorjahr beizuziehen. Für das 
Geschäftsjahr 2012 sind dies die Jahre 2012 
(Berichtsjahr) und 2011 (Vorjahr), sofern das 
Geschäftsjahr mit dem Kalenderjahr endet.
In diesem Fall ist das Jahr 2011 (Revision im 
Frühjahr 2012) noch nach bisherigem Revi-
sionsrecht zu prüfen und das Geschäftsjahr 
2012 (Revision im Frühjahr 2013) nach neuem 
Revisionsrecht.

Neben Publikumsgesellschaften müssen 
auch Gesellschaften, die zur Erstellung einer 
Konzernrechnung verpflichtet sind, die Bücher 
ordentlich prüfen lassen.
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3	 Anhebung der Schwellenwerte zur Bestimmung der Revisionsart

Eine Konzernrechnung muss ordentlich geprüft 
werden, auch wenn alle Tochtergesellschaften 
aufgrund der Grössenkriterien eingeschränkt 
geprüft werden könnten. Ein internes Kont-
rollsystem (IKS) und der umfassende Bericht 
auf Konzernstufe sind weiterhin erforderlich. 
Das IKS hat aber auch die wesentlichen und 
risikobehafteten Prozesse von eingeschränkt 
geprüften Tochtergesellschaften abzudecken. 
Neben der Konzernrechnung sind somit auch 
die Jahresrechnungen von bedeutenden Einzel-
gesellschaften im Konzern ordentlich zu prüfen 
(z.B. Holdinggesellschaft).

Schwellenwerte beim Verein 

Die Schwellenwerte beim Verein bleiben un-
verändert (Art. 69b ZGB). Demnach muss ein 
Verein ordentlich geprüft werden, wenn zwei 
der nachstehenden Grössen in zwei aufeinan-
derfolgenden Geschäftsjahren überschritten 
werden: Bilanzsumme von CHF 10 Mio., Um-
satzerlös von CHF 20 Mio. und 50 Vollzeitstel-
len im Jahresdurchschnitt.

Unterscheidung von KMU im Fusionsgesetz

Im Fusionsgesetz gelten die Werte von 
20-40-200 schon seit dem Jahr 2004 für die 
Unterscheidung von grösseren Gesellschaften 
und KMU, welche unter Umständen gewisse 
Erleichterungen bei Fusionen, Spaltungen, Um-
wandlungen und Vermögensübertragungen in 
Anspruch nehmen können (Art. 2 lit. e FusG).

Schwellenwerte bei den Stiftungen

Die Erhöhung der Schwellenwerte gemäss  
Art. 727 Abs. 1 Ziff. 2 OR wirkt sich unmittel-
bar auf das Stiftungsrecht aus, da in Art. 83b 
Abs. 3 ZGB auf das Aktienrecht verwiesen 
wird. Ob die Stiftungsaufsicht - zur zuverlässi-
gen Beurteilung der Vermögens- und Ertrags-
lage - dennoch eine ordentliche Revision 
verlangt, wird sich im Einzelfall weisen müssen.

Ausblick

Unternehmungen, welche ab 2012 neu einge-
schränkt geprüft werden können, müssen sich 
entscheiden, ob sie allenfalls ein Opting-up 
durchführen wollen. Die eingeschränkte Revi-
sion wird mit dieser Revision des Aktienrechts 
definitiv zur Grundform der Revision in der 
Schweiz.

Die unterschiedlichen Grössenkriterien 
bringen, vor allem bei Konzernrechnungen 
einigen Anpassungsbedarf mit sich, da ab 
2012 ordentlich zu prüfende Konzerne (inkl. 
Holdinggesellschaft) und gleichzeitig einge-
schränkt zu prüfende Tochtergesellschaften 
häufiger werden. In diesen Fällen muss das 
IKS der Holdinggesellschaft auch bedeutende 
Tochtergesellschaften oder deren wesentliche 
Prozesse einbeziehen.

Die eingeschränkte Revision führt dazu, dass 
die Prüfungstiefe vermindert wird. Jedoch 
führt die eingeschränkte Revision auch dazu, 
dass die Prüfungssicherheit abnimmt und die 
Revisionsgesellschaft keine Abnahmeempfeh-
lung mehr abgibt. 

Der BDO newsletter im jahr 2011

Der erste BDO Newsletter erschien am 1. Dezember 2009, die vorliegende Nummer ist bereits die 11. Ausgabe. Der Newsletter wird in der Regel im 
letzten Monat des Quartals publiziert.

Mit unserem BDO Newsletter erläutern wir aktuelle Themen, welche für Unternehmen, Unternehmer, Verwaltungsräte, CEO, Finanzverantwort-
liche und leitende Angestellte von Interesse sind. Die Themen können aus den Bereichen Steuern, MWST, Sozialversicherungen, Recht, Revision, 
Rechnungslegung etc. stammen. Um verständlich zu bleiben, legen wir die allgemeinen Grundsätze dar und verzichten auf die selten vorkommen-
den Ausnahmen und weitergehenden Details. Wir weisen nicht nur auf potentielle Probleme hin, sondern stellen Lösungsmöglichkeiten dar. Dabei 
orientieren wir uns an den Bedürfnissen der Praktiker.

Mit dem BDO Newsletter wollen wir Nutzen stiften!

Folgende  BDO newsletter sind im Jahr 2011 erschienen

(Sie können durch einen Doppelklick auf dem entsprechenden Link aktiviert werden)

Nr. 7     31. März 2011 Die privilegierte Besteuerung von Dividenden, Neuregelung des Beteiligungsabzugs per 1.1.2011, Lohnrück-
vergütungen, Finalisierung der MWST-Abrechnung

Nr. 8     27. Juni 2011 Entlastung der Liquidationsgewinne bei Selbständigerwerbenden, Überführung von Liegenschaften ins Pri-
vatvermögen, Teilzeitarbeit, Die Unterschriftenregelung in der Unternehmung

Nr. 9    26. September 2011 Forderungsmanagement und Sicherungsmittel für KMU in der Schweiz 1. Teil: "Forderungsmanagement"

Nr. 10  28. November 2011 Forderungsmanagement und Sicherungsmittel für KMU in der Schweiz 2. Teil: "Sicherungsmittel"

http://www.bdo.ch/fileadmin/user_upload/download/PDF_Dokumente/publikationen/BDO_Newsletter/Newsletter_November_2011/BDO_Newsletter_November_2011.pdf
http://www.bdo.ch/fileadmin/user_upload/download/PDF_Dokumente/publikationen/BDO_Newsletter/Newsletter_09_September_2011/BDO_Newsletter_September_2011.pdf
http://www.bdo.ch/fileadmin/user_upload/download/PDF_Dokumente/publikationen/BDO_Newsletter/Newsletter_03_2011/BDO_Newsletter_Maerz_2011.pdf
http://www.bdo.ch/fileadmin/user_upload/download/PDF_Dokumente/publikationen/BDO_Newsletter/Newsletter_06_Juni_2011/BDO_Newsletter_Juni_11.pdf
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News aus Bern

Neue AHV-Beiträge Nichterwerbstätiger per 1.1.2012

Die 11. AHV-Revision wurde in der Herbstsession 2010 "bachab" 
geschickt! Die in den Räten unbestrittenen Teile dieser verworfenen 
Revision hat der Bundesrat im Sommer 2011 mit Wirkung per  
1. Januar 2012 in Kraft gesetzt – und zwar unter dem Titel „Verbes-
serung der Durchführung der AHV“. Im Rahmen dieser „Verbesse-
rungen“ wurde nun ein Ursprungsgedanke – nämlich die Fixierung 
des Verhältnisses zwischen Mindest- und Maximalbeitrag von 
1:50 – gesetzlich festgehalten (Art. 10 AHVG). Wird in Zukunft der 
Mindestbeitrag angepasst, erhöht sich damit automatisch auch der 
Maximalbetrag.

Änderung des Maximalbeitrages per  
1. Januar 2012

Basis für die Beitragsberechnung bei Nichterwerbstätigen bilden das mit 
Faktor 20 kapitalisierte Renteneinkommen sowie das steuerbare 
Vermögen. Die Höhe der Beiträge wird stets unter Berücksichtigung der 
Veranlagung der kantonalen Steuerbehörden festgesetzt (Art. 29 Abs. 3 
AHVV).

Im Jahre 2011 beträgt der maximale AHV-Beitrag für Nichterwerbstäti-
ge CHF 10‘300 pro Jahr, fällig ab einem Vermögen von CHF 3‘950‘000. 

Ab dem Jahre 2012 beträgt dieser maximale AHV-Beitrag für Nichter-
werbstätige neu CHF 23‘750, fällig ab einem Vermögen von  
CHF 8‘300‘000.

Link: Merkblatt der AHV; "Änderungen auf den 1. Januar 2012 bei Beiträ-
gen und Leistungen"

Beitragspflicht als Nichterwerbstätige Person

Nichterwerbstätige Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, welche das 
ordentliche Rentenalter noch nicht erreicht haben, sind grundsätzlich ab 
dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres beitragspflichtig.

Als Nichterwerbstätige Personen gelten bspw. Beitragspflichtige, welche 
nur ein sehr geringes Erwerbseinkommen erzielen, vorzeitig Pensionier-
te, Bezügerinnen und Bezüger von IV-Renten, Partner von Pensionierten, 
Verwitwete, Studierende, Weltreisende, Geschiedene und ausgesteuerte 
Arbeitslose. 

Nichterwerbstätige Eheleute sind von der Beitragspflicht befreit, sofern 
der Ehepartner bei der AHV als Erwerbstätiger gilt und mindestens 
den doppelten Mindestbeitrag (zwei mal CHF 475 = CHF 950) pro Jahr 
entrichtet.

Beitragspflichtig als Nichterwerbstätige sind auch Personen, welche nur 
ein geringes Einkommen erzielen und deren jährliche Beiträge aus der 
Erwerbstätigkeit inklusive Arbeitgeberbeiträge weniger als den gesetzli-
chen Mindestbeitrag ausmachen (CHF 475). 

AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	

(exkl. Verwaltungskostenbeitrag bis max. 5%)

Vermögen und mit 20 
vervielfachtes jährliches 
Renteneinkommen

CHF AHV-Beitrag 
bis Jahr  

2011

AHV-Beitrag 
ab Jahr 

2012

unter 300'000 475 475

bei     2'000'000 4'275 4'275

bei     4'000'000 10'300 10'300

bei     6'000'000 10'300 16'635

bei     7'000'000 10'300 19'725

bei     8'300'000 10'300 23'750

Das Erreichen des Mindesteinkommens heisst nun aber noch nicht, dass 
damit die Beitragspflicht erledigt ist! Es muss eine Vergleichsrechnung 
angestellt werden. Zeigt diese, dass die Beiträge aus Erwerbstätigkeit 
nicht 50% des errechneten Nichterwerbstätigenbeitrages ausmachen, 
ist trotzdem der Nichterwerbstätigenbeitrag geschuldet. Die geleisteten 
Beiträge aus Erwerbstätigkeit werden jedoch angerechnet.

Wir werden in der nächsten Ausgabe des BDO Newsletters detailliert 
aufzeigen, wie der AHV-Beitrag als Nichterwerbstätiger vermieden oder 
vermindert werden kann.

http://www.bdo.ch/fileadmin/user_upload/download/PDF_Dokumente/publikationen/BDO_Newsletter/Newsletter_Dez_2011/Neuerungen_bei_der_AHV_2012.pdf
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Haben Sie Fragen?

Für Fragen oder bei Unklarheiten kontaktieren Sie bitte Ihren Kundenpartner 
oder eine unserer Niederlassungen in Ihrer Nähe.

BDO AG

Aarau	 062	 834	 91	 91	 Lausanne	 021	 310	23	23 

Affoltern a. A.	 043	 322	 77	55	 Liestal	 061	 927	87	00 

Altdorf 	 041	 874	70	70	 Lugano	 091	 913	32	00 

Baden-Dättwil 	 056	 483	02	45	 Luzern	 041	 368	 12	 12 

Basel	 061	 317	 37	 77	 Olten	 062	 387	95	25 

Bern	 031	 327	 17	 17	 Porrentruy	 032	 465	93	00 

Biel/Bienne	 032	 346	22	22	 Sarnen	 041	 666	 27	 77 

Burgdorf	 034	 421	88	 11	 Sion	 027	 324	70	70 

Frauenfeld	 052	 728	35	00	 Solothurn	 032	 624	62	46 

Fribourg	 026	 435	33	33	 Stans	 041	 618	05	50 

Genève	 022	 322	24	24	 St. Gallen	 071	 228	62	00 

Glarus	 055	 645	29	30	 Sursee	 041	 925	55	55 

Grenchen	 032	 654	96	96	 Wetzikon	 044	 931	35	85 

Herisau	 071	 353	35	33	 Zug	 041	 757	50	00 

Lachen	 055	 451	 52	30	 Zürich	 044	 444	35	55 

Laufen	 061	 766	90	60	

Hinweis

Diese Publikation soll Ihnen einen Überblick ver-
schaffen und eine Orientierungshilfe sein. Sie enthält 
lediglich eine Auswahl der wesentlichen gesetzlichen 
Regelungen des Bundes. In jedem Fall sind abweichen-
de kantonale Bestimmungen zu beachten. Diese Pub-
likation ersetzt keinesfalls eine individuelle Abklärung 
und Beratung im Einzelfall.

Copyright
Abdruck auch auszugsweise nur unter voller Quellen-
angabe gestattet.

Bitte senden Sie uns ein Belegexemplar zu.

Ansprechperson: Heidi Fundinger
Tel: 044 444 35 09
E-Mail: heidi.fundinger@bdo.ch




